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Das Rate Kreuz. 21

5ckwCi2Lrjscksr Zcimciriterbuà

kilkkà.
Wie crwarlct, hat das Christkindlein

läufig folgende Einträge:
Basel-St. Jvhann, Samariterverein... Fr.
Frauenseld, Samariterverein „
Muitenz, Samariterverein
Tablat, Samariterverein
société àvs Lamarit., (1I>anx-Ue-I''imäs. „
Marzili-Dalmazi (Bern>, Samariterverein.
lister, Samariterverein
Außersihl-Zürich, Samariterverein

Die Hilfsbereitschaft und das soziale
Samaritergemcindc eine gute Heimstätte.

Otten, den 4. Januar 192V.

reichliche Bescherungen gebracht. Mir melden vor-

500 Altdors (I. Rate), Samariterverein Fr. 50

10> » Romanshorn, Samariterverein „50
300 Neuhausen, Samariterverein 50

200 Kollbrunn-Rikon, Samariterverein „ 50

150 Zug, Samariterverein „ 50

100 Lvviötv clos Karnaritains, „ 50

100 Teufen, Samariterverein ,10
100 Stein (Appenzell), Samariterverein „ -10

Verständnis haben demnach in der schweizerischen

Der Zcntralpräsident: tl, Paubsr.

5àei2srilcker Militcirkciliitätzverein.

Reglement 6sn ^?sttübungsn.
Für die Wettübungeu des schlvcizerischen

Alilitärsanitätsvereins stellt der Verband vier
Dnrchführnngs-Kommissionen fest, die folgen-
dermaßen zusammengestellt sind:

1. Zentralvorstand <Z. VP 2. Technischer
Ausschuß (T. A.); 3. Kampfgericht (K. G.):
4. Organisationskomitee, durchführende Sek-
tion HO. KI.

Ueber jede dieser vier funktionierenden Kom-
Missionen ist ein Reglement festgestellt, nach
dem gearbeitet werden muß. Für richtige und
sachliche Funktion der Kommissionen sind die-
selben gegenüber dem Zentralvorstand haftbar.
Nach außen haftet der Zentralvorstand und
der technische Ausschuß.

1. Zentralvorstaud. 5 k. Die Durch-
führnng der Wettübungen findet jeweilen auf
Beschluß der Delegiertenversammlung statt.
Den Tag der Abhaltung derselben bestimmt
der Zentralvorstand im Einverständnis mit
der durchführenden Sektion.

§ 2. Der Zentralvorstaud hat sich recht-
zeitig mit dem technischen Ausschuß in Ver-
bindung zu setzen zur Aufstellung der Wett-
Übungsaufgaben. Im Monat Dezember oder

fünf Monate vor den Wettübnugen müssen
den Sektionen die obigatorischen Wettübungs-

aufgaben in allen drei Kategorien und Ein-
zelkonknrrenten nebst Schemas für freigcwählte

^ Uebungen zugestellt werden. Die Sektionen
können somit an ihren ordentlichen General-

'

Versammlungen ihre Uebungsaufgaben wählen
(auch Einzelkonkurrenten) und ihre Anmeldung

^ auf vorschriftsgemäßem Formular auf den

31. Januar dem Zentralvorstand retournieren.
^

fi 3. Die Notenblätter sind jeweilen mit
den Diplomen drei Wochen nach den Wett-
Übungen den Sektionen zuzustellen.

2. Technischer Ausschuß. § 4. Der
technische Ausschuß wird auf Vorschläge der

^ Sektionen und Anträge des Zentralvorstandes
an der Delegiertenversammlnng gewählt und
besteht aus fünf Mitgliedern. Die Jury für
schriftliche Preisaufgaben kann als technischer

Ausschuß bestätigt werden.
§ ö. Dem technischen Ausschuß werden

folgende Borarbeiten für die Wettkämpfe zu-
gewiesen: 1. Festsetzung und Herausgabe der
obligatorischen liebungen für den Sektions-
und Einzelwettkampf) 2. Provisorische Ein-
teilung des Kampfgerichtes) 3. Aufstellung
des Arbeitsplanes zuhanden des Zcntralvor-
standes zur Weiterleitung an die Sektionen.

3. Kampfgericht. Z 6. Der Zentral-
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